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Bildung und Lernen




                                                                                             Förderverein Billenetz e.V.

Protokoll 

der Mitgliederversammlung des Fördervereins Billenetz e.V. am 22.08.2006, im Billenetz-Büro, Billstedter Hauptstraße 86, 22117 Hamburg.
Beginn: 
17:00 Uhr
Ende:
 
18:00 Uhr
TeilnehmerInnen:

Silke Breuer (Schule Hermannstal), Ute Grütter (JugendMigrationsDienst-AWO), Michael Mentz (Quartiersentwicklung Horn), Rüdiger Winter (Arbeit und Leben Hamburg e. V.), Bettina Rosenbusch (Billenetz); Gast: Jutta Kodrzynski (GAL-Mitte)
1. Satzungsänderung
Um als gemeinnütziger Verein anerkannt zu werden, muss die Satzung im §2 Vereinszweck konkretisiert werden. Der Vorstand legt einen dementsprechenden Vorschlag zur Beratung und Abstimmung vor:
Vorschlag zur Änderung der Satzung (laut Vorstandsbeschluss 14.08.2006)

	Neue Fassung
	Alte Fassung

	§ 2 Vereinszweck
(1) Zweck des Vereins ist die Beschaffung von Mitteln für andere steuerbegünstigte Körperschaften oder Körperschaften des öffentlichen Rechts, die sich zu dem Bildungsnetzwerk „Billenetz- Bildung und Lernen im Hamburger Osten“ zusammengeschlossen haben, um die Bildung und Erziehung in den Hamburger Stadtteilen Billstedt, Horn, Hamm und Rothenburgsort zu fördern.
	§ 2 Vereinszweck
(1) Zweck des Vereins ist die Förderung der gemeinschaftlichen Ziele und der Arbeit des Billenetzes, insbesondere der Billenetz-Aktivitäten zur Erhöhung der Bildungsbeteiligung und der Chancengleichheit beim lebensbegleitenden Lernen in den Hamburger Stadtteilen Billstedt, Horn, Hamm und Rothenburgsort durch 
1. die Unterhaltung eines regionalen Billenetz-Koordinierungsbüros sowie Ausbau und Pflege dauerhafter stabiler Kooperationsstrukturen zwischen den Netzwerkpartnern;

2. die Förderung des öffentlichen Bewußtseins für lebenslanges Lernen sowie der Motivation und des Engagements der Bewohner/innen der Region zur Inanspruchnahme von Angeboten ebenso wie zur aktiven Mitwirkung bei der Planung und Entwicklung von Bildungsmaßnahmen;

3. die Identifizierung ausgewählter Bildungs- und Qualifizierungsbedarfe in der Region und die Initiierung von Entwicklungspartnerschaften für gemeinsame bedarfsorientierte Bildungsprojekte;

4. die Förderung der Durchlässigkeit zwischen den Bildungsbereichen und der Verzahnung von allgemeiner, politischer, kultureller und beruflicher Bildung sowie die Erhöhung der Transparenz der Bildungsangebote im Sinne einer stärkeren Nutzerorientierung durch Bündelung der Informations-, Beratungs- und Vermittlungsangebote und Bereitstellung neuer Serviceleistungen, auch für selbstgesteuertes Lernen;

5. die präventive Bildungsarbeit durch pädagogische Frühförderung in Familien, Kindertagesstätten und Grundschulen;

6. die Verbesserung der Chancen benachteiligter Kinder, Jugendlicher und Jungerwachsener, insbesondere beim Übergang von der Schule in das Berufsleben und die Förderung der Zusammenarbeit von Schulen und Unternehmen;

7. die Verbesserung der Situation alleinerziehender Frauen und deren Chance auf Erweiterung ihrer beruflichen Perspektiven bzw. Wiedereingliederung ins Erwerbsleben;

8. die Ausweitung der Möglichkeiten generationenübergreifenden Lernens.

	(2) Dieser Zweck wird verwirklicht durch die Einwerbung von Spenden und Zuschüssen sowie durch die Erhebung von Mitgliedsbeiträgen.
	(2) Dieser Zweck wird verwirklicht durch die materielle Förderung des Billenetzes. Des weiteren wird der Vereinszweck verwirklicht durch die ideelle Begleitung der Arbeit des Billenetzes.

	(3) Der Vorstand wird die von ihm eingeworbenen Mittel im Einvernehmen mit der Billenetz-Steuerungsgruppe den in Absatz 1 genannten Einrichtungen zur Verfügung stellen und deren zweckgerichtete Verwendung überprüfen / kontrollieren / sicherstellen.
	(3) Der Verein wird die von ihm eingeworbenen Mittel im Einvernehmen zwischen Vorstand und Billenetz-Steuerungsgruppe dem Billenetz zur Verfügung stellen und deren zweckgerichtete Verwendung im Zusammenwirken mit der Billenetz - Steuerungsgruppe sicherstellen.


Rüdiger Winter erläutert die Änderungsvorschläge. Nach anschliessender Aussprache werden die Änderungsvorschläge einstimmig angenommen.

Bettina Rosenbusch wird die geänderte Fassung der Satzung sowie den Mitgliedsantrag zeitnah ins Internet (www.billenetz.de) stellen. Sie weist darauf hin, dass die Mitgliedsbeiträge entgegen der ursprünglichen Absicht nicht vom Förderverein eingezogen werden, sondern von den Mitgliedern selbsttätig überwiesen werden sollen. Der Mitgliedsantrag wird entsprechend verändert.
2. Verschiedenes

Der Vorstand wird im Herbst 2006 eine große Mailingaktion zum Einwerben von Spenden starten.
Rüdiger Winter erläutert die beiden neuen Projekte des Billenetzes, die im September 2006 starten werden:
· Billenetz Übergangsmanagement Kita-Schule-Ausbildung-Beruf
· Gesundheitsprojekt Bille in Bewegung – fit, pfiffig und kooperativ

Ende der Versammlung: 18 Uhr

Protokoll: Bettina Rosenbusch, 29.08.2006
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